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K l e i n e  A n f r a g e

Ich frage die Landesregierung:

1.  Wie viele Auszubildende haben in den letzten fünf Jahren ihre Ausbildung zur/
zum Kinderpflegerin/Kinderpfleger und Erzieherin/Erzieher abgebrochen bzw. 
die Prüfung nicht bestanden, insgesamt in relativen und absoluten Zahlen, dif-
ferenziert nach regulärer und praxisintegrierter Ausbildungsform, Lehrjahr in 
dem der Abbruch erfolgte, Geschlecht und nach Möglichkeit unter Darstellung 
der Gründe für den Abbruch?

2.  Welche Regelungen zu Fehlzeiten gibt es in der Ausbildung zur/zum Kinder-
pflegerin/Kinderpfleger bzw. Erzieherin/Erzieher und insbesondere während des 
Anerkennungsjahres bzw. der Praxisphasen, differenziert nach regulärer und 
praxisintegrierter Ausbildungsform?

3.  Inwiefern wird bei der Berechnung der Fehlzeiten in der Ausbildung zu den 
genannten Berufen zwischen Krankheitstagen und Kinderkrankentagen unter-
schieden, mit Angaben zur Differenzierung für Alleinerziehende?

4.  Wie fließen seit Beginn der Coronapandemie in den genannten Berufen Fehl-
tage in die Berechnung für Auszubildende mit Kindern ein, die aufgrund einer 
angeordneten Quarantäne des Kindes oder fehlender Kinderbetreuung aufgrund 
von (z. B. coronabedingter) Kita-Schließung zustande kommen?

5.  Welche Rückmeldungen liegen ihr von Eltern und insbesondere Alleinerzie-
henden vor, die aufgrund der derzeitigen Fehlzeitenregelung ihre Ausbildung 
in den genannten Berufen nicht abschließen können?

6.  Welche Unterstützung und Alternativen bietet sie Eltern und insbesondere Al-
leinerziehenden an, die aufgrund zu vieler Fehlzeiten ihre Ausbildung in den 
genannten Berufen nicht abschließen können? 
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7.  Welche Möglichkeiten sieht sie, die Rahmenbedingungen der Ausbildung zur/
zum Kinderpflegerin/Kinderpfleger bzw. Erzieherin/Erzieher familienfreundli-
cher zu gestalten, differenziert nach regulärer und praxisintegrierter Ausbildung 
und mit Darstellung von notwendigen Sonderregelungen für Alleinerziehende?

19.5.2022

Dr. Fulst-Blei SPD

B e g r ü n d u n g

Pädagogische Fachkräfte und insbesondere Kinderpflegerinnen und Kinderpfleger 
bzw. Erzieherinnen und Erzieher sind in Baden-Württemberg stark gesuchtes Per-
sonal. Die zügige und erfolgreiche Beendigung der Ausbildung liegt im Interesse 
aller Beteiligten. Wichtig ist es daher, die Rahmenbedingungen der Ausbildung so 
anzupassen, dass sie für Auszubildende in unterschiedlichen Lebenssituationen zu 
stemmen ist. Während der Coronapandemie waren und sind Familien, insbeson-
dere Alleinerziehende, aufgrund teilweise eingeschränkter Betreuung ihrer Kinder 
stark belastet. Dem Fragesteller liegen Rückmeldungen vor, nach denen Auszubil-
dende mit Kindern aufgrund zu vieler Kinderkranktage während der Coronapan-
demie ihre Ausbildung nicht abschließen konnten. Dieser Antrag beleuchtet die 
Rahmenbedingungen der Ausbildung zur Kinderpflegerin und zum Kinderpfleger 
bzw. zur Erzieherin und zum Erzieher mit Blick auf deren Familienfreundlichkeit. 

A n t w o r t

Mit Schreiben vom 9. Juni 2022 Nr. 46-5062./223/1 beantwortet das Ministerium 
für Kultus, Jugend und Sport die Kleine Anfrage wie folgt:

Ich frage die Landesregierung:

1.  Wie viele Auszubildende haben in den letzten fünf Jahren ihre Ausbildung zur/
zum Kinderpflegerin/Kinderpfleger und Erzieherin/Erzieher abgebrochen bzw. 
die Prüfung nicht bestanden, insgesamt in relativen und absoluten Zahlen, dif-
ferenziert nach regulärer und praxisintegrierter Ausbildungsform, Lehrjahr in 
dem der Abbruch erfolgte, Geschlecht und nach Möglichkeit unter Darstellung 
der Gründe für den Abbruch?

In Anlage 1 werden die Schülerzahlen von Bildungsgängen im Bereich der Erzie-
herinnen- und Erzieherausbildung, der Kinderpflegeausbildung und der praxisin-
tegrierten Ausbildung zur sozialpädagogischen Assistenz (Weiterentwicklung der 
Berufsfachschule für Kinderpflege) an beruflichen Schulen in Baden-Württem-
berg in den Schuljahren 2010/2011 bis 2021/2022 nach Geschlecht dargestellt. 

In Anlage 2 werden die Abgänge mit und ohne Abschlusszeugnis dieser Bildungs-
gänge an beruflichen Schulen in Baden-Württemberg seit dem Jahr 2015 nach 
Geschlecht dargestellt. 

In der amtlichen Schulstatistik liegen keine Schülerindividualdaten vor und es 
sind keine Bildungsverläufe darstellbar.
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In der amtlichen Schulstatistik wird nicht erhoben, in welchem Ausbildungsjahr 
ein Abgang ohne Abschlusszeugnis erfolgt. Ein Bezug auf einen bestimmten An-
fangsjahrgang ist daher nicht möglich. Die Prozentwertbildung in Anlage 2 erfolgt 
auf Grundlage der Abschlüsse (mit und ohne Abgangszeugnis) je Bildungsgang 
und Abgangsjahr. Anlage 1 (Tabelle mit Schülerzahlen) kann lediglich zur Orien-
tierung über die Entwicklung der Ausbildung in erzieherischen Berufen dienen.

Angaben zu den Gründen von Ausbildungsabbrüchen liegen dem Kultusministe-
rium nicht vor.

2.  Welche Regelungen zu Fehlzeiten gibt es in der Ausbildung zur/zum Kinderpfle-
gerin/Kinderpfleger bzw. Erzieherin/Erzieher und insbesondere während des 
Anerkennungsjahres bzw. der Praxisphasen, differenziert nach regulärer und 
praxisintegrierter Ausbildungsform?

3.  Inwiefern wird bei der Berechnung der Fehlzeiten in der Ausbildung zu den 
genannten Berufen zwischen Krankheitstagen und Kinderkrankentagen unter-
schieden, mit Angaben zur Differenzierung für Alleinerziehende?

4.  Wie fließen seit Beginn der Coronapandemie in den genannten Berufen Fehl-
tage in die Berechnung für Auszubildende mit Kindern ein, die aufgrund einer 
angeordneten Quarantäne des Kindes oder fehlender Kinderbetreuung auf-
grund von (z. B. coronabedingter) Kita-Schließung zustande kommen?

Die Ziffern 2, 3 und 4 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam be-
antwortet.

Im schulischen Teil der regulären Ausbildungsmodelle an den Berufsfachschulen 
für Kinderpflege und den Fachschulen für Sozialpädagogik sowie in den praxis-
integrierten Ausbildungsmodellen gibt es keine Regelung zu Fehlzeiten. Die Ent-
scheidung, ob und ggf. wie viele Fehltage im Rahmen der praktischen Ausbildung 
nachgeholt werden müssen, ist eine pädagogische Entscheidung, die von der 
Schule getroffen wird. Ist eine Bewertung der praktischen Leistungen aufgrund 
hoher Fehlzeiten nicht möglich, sind Fehltage nachzuholen, da zum Bestehen des 
Bildungsgangs mindestens die Note „ausreichend“ im Handlungsfeld „Sozial-
pädagogisches Handeln“ im Rahmen der Erzieherinnen- und Erzieherausbildung 
und der sozialpädagogischen Assistenzausbildung bzw. im Handlungsfeld „Be-
rufspraktisches Handeln“ im Rahmen der Kinderpflegeausbildung erreicht werden 
muss.

Im Berufspraktikum der Kinderpflegeausbildung und der Erzieherinnen- und Er-
zieherausbildung ist geregelt, dass das Berufspraktikum nicht länger als sechs 
Monate unterbrochen werden darf und die versäumte Praktikumszeit nachzuholen 
ist, wenn sie insgesamt 30 Arbeitstage übersteigt. Bei mutterschutzrechtlichen 
Beschäftigungsverboten und in besonders begründeten Fällen (darunter fallen 
auch coronabedingte Fehlzeiten) kann die Schule Ausnahmen davon zulassen, 
wobei die Praktikumszeit um bis zu drei Monate verkürzt werden kann. 

Im Schuljahr 2020/2021 und 2021/2022 wurde gemäß der Coronapandemie-Prü-
fungsverordnung für die praktische Ausbildung im Rahmen schulischer Berufs-
ausbildungen oder während des Besuchs beruflicher Bildungsgänge geregelt, dass 
Praktika oder Phasen praktischer Ausbildung sofern sie aufgrund von pandemie-
bedingten Betriebsschließungen oder Zutrittsbeschränkungen nicht durchgeführt 
werden können, als absolviert gelten und das Bildungsziel gleichwohl erreicht 
wird. Soweit Praktika, die für die Zulassung zur Prüfung oder zum Abschluss der 
Ausbildung erforderlich sind, aufgrund von pandemiebedingten Betriebsschlie-
ßungen oder Zutrittsbeschränkungen nicht durchgeführt werden können, gelten 
auch diese als absolviert.
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5.  Welche Rückmeldungen liegen ihr von Eltern und insbesondere Alleinerziehen-
den vor, die aufgrund der derzeitigen Fehlzeitenregelung ihre Ausbildung in 
den genannten Berufen nicht abschließen können?

6.  Welche Unterstützung und Alternativen bietet sie Eltern und insbesondere 
Allein erziehenden an, die aufgrund zu vieler Fehlzeiten ihre Ausbildung in den 
genannten Berufen nicht abschließen können? 

Die Ziffern 5 und 6 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam be-
antwortet.

Dem Kultusministerium liegen keine Rückmeldungen über Ausbildungsabbrüche 
aufgrund der derzeitigen Fehlzeitenreglung vor. Um Ausbildungsabbrüche zu ver-
meiden, kann in besonders begründeten Fällen ein Wechsel in Teilzeitausbil-
dungsgänge sinnvoll sein. 

7.  Welche Möglichkeiten sieht sie, die Rahmenbedingungen der Ausbildung zur/
zum Kinderpflegerin/Kinderpfleger bzw. Erzieherin/Erzieher familienfreundli-
cher zu gestalten, differenziert nach regulärer und praxisintegrierter Ausbildung 
und mit Darstellung von notwendigen Sonderregelungen für Alleinerziehende?

Die reguläre Kinderpflegeausbildung sowie reguläre Erzieherinnen- und Erzie-
herausbildung werden auch als Teilzeitmodelle mit familienfreundlichen Unter-
richtszeiten angeboten. Die Teilzeitausbildung umfasst drei Schuljahre und das 
anschließende Berufspraktikum. 

Die jeweilige Ausbildungs- und Prüfungsordnung sieht ein einjähriges Berufs-
praktikum in Vollzeitform vor. Um Ausbildung und familiäre Verpflichtungen zu 
vereinbaren, ist auch ein zweijähriges Berufspraktikum in Teilzeitform möglich.

Ob Kindertageseinrichtungen Stellen für das Berufspraktikum in Teilzeitform zur 
Verfügung stellen, liegt in der Verantwortung des jeweiligen Trägers. 

Mit der Einführung der vergüteten, praxisintegrierten Erzieherinnen- und Erzie-
herausbildung im Schuljahr 2012/2013 konnte die Attraktivität der Ausbildung 
insbesondere für ältere Personen und Personen mit eigenen Kindern gesteigert 
werden. Um weiteren Zielgruppen den Weg zur staatlichen Anerkennung als Er-
zieherin und Erzieher zu ermöglichen und dieses Ausbildungsmodell familien-
freundlicher zu gestalten, wurde das vergütete, praxisintegrierte Ausbildungs-
modell als vierjähriges Teilzeitmodell weiterentwickelt. Im Schuljahr 2021/2022 
konnte an drei Standorten erstmals jeweils eine solche Klasse gebildet werden.

Sobald sich die vergütete, praxisintegrierte Ausbildung an der Berufsfachschule 
für sozialpädagogische Assistenz etabliert hat, soll auch diese Ausbildung bei ent-
sprechendem Bedarf in Teilzeit angeboten werden.

Weiterhin wird bestimmten Personen der Erwerb des schulischen Teils der re-
gulären Kinderpflegeausbildung und Erzieherinnen- und Erzieherausbildung über 
eine erfolgreiche Teilnahme an einer Schulfremdenprüfung ermöglicht. Als Vor-
bereitung auf die Schulfremdenprüfung (Erzieher/Erzieherin, Kinderpflege bzw. 
künftig sozialpädagogische Assistenz) bieten die Berufsfachschulen zum Erwerb 
von Zusatzqualifikationen – Vorbereitung Schulfremdenprüfung – den Unterricht 
ebenfalls in Teilzeitform an.

Bei der Erzieherinnen- und Erzieherausbildung handelt es sich um eine landes-
rechtlich geregelte Ausbildung. Der Abschluss wird nur dann bundesweit aner-
kannt, wenn die landesrechtlich geregelte Ausbildung der Rahmenvereinbarung 
über Fachschulen (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 7. November 2002 
in der Fassung vom 16. Dezember 2021) entspricht. Gemäß diesem Beschluss 
umfasst die Ausbildung an der Fachschule für Sozialpädagogik – der zweiten 
Phase der Erzieherinnen- und Erzieherausbildung – mindestens 2.400 Unterrichts-
stunden und mindestens 1.200 Stunden Praxis. Das Unterrichtsvolumen kann 
nicht verkürzt werden. Gemäß dieser Rahmenvereinbarung dürfen nicht mehr als 
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480 Unterrichtsstunden als betreute und durch Lehrkräfte vor- und nachbereitete 
andere Lernformen organisiert werden. Bieten Fachschulen für Sozialpädagogik 
Blended-Learning Formate an, sind die Vorgaben der KMK-Rahmenvereinbarung 
ebenfalls zu berücksichtigen.

Schopper
Ministerin für Kultus,
Jugend und Sport
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